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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 6B_577/2020 vom 07.07.2020 

Regeste 

Ablehnung eines therapeutischen Ausgangs, nachdem der Gutachter und die Institution 

diesen empfehlen, die KoFako hingegen nicht. Indem die Vorinstanz entgegen der 

Expertise die Fluchtgefahr nicht als gering beurteilt, weicht sie nicht in einer 

psychiatrischen Fragestellung von der gutachterlichen Einschätzung ab. Ebenso keine 

psychiatrische Fragestellung ist das Abwägen insbesondere zwischen Legalprognose, 

Fluchtgefahr sowie Risiko und Zweck der Öffnung.  

Ob eine Vollzugsöffnung im Einzelfall bewilligt werden kann, ist aufgrund einer Analyse 

des konkreten Risikos für eine Flucht oder eine neue Straftat in Berücksichtigung des 

Zwecks und der konkreten Modalitäten der geplanten Öffnung sowie der aktuellen 

Situation der eingewiesenen Person zu entscheiden.  

Die Anforderungen an das Verhalten des Eingewiesenen im Strafvollzug und die Risiken 

einer Flucht oder eines Rückfalls definieren sich dabei grundsätzlich nach den 

Massstäben, wie sie bei der bedingten Entlassung nach Art. 86 StGB gelten  

Die Beurteilung der Fluchtgefahr beinhaltet keine psychiatrische Fragestellung. Die 

Gemeingefährlichkeit ist Rechtsfrage. Psychiatrische und juristische Fragestellungen 

lassen sich aber in der Praxis häufig nicht säuberlich trennen. Denn die psycho-physische 

Konstitution beeinflusst die Flucht- und Rückfallgefahr. 

Hat der Gefangene im Rahmen des Vollzugs von Freiheitsstrafen bei den 

Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken (Art. 

75 Abs. 4 StGB), gilt dies auch für den Eingewiesenen im Vollzug einer Massnahme.  

 

Aus den Erwägungen: 

E.1.3.3. Bei Personen, die wegen einer Straftat verurteilt wurden, durch welche die physische, 

psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person grundsätzlich schwer beeinträchtigt 

werden kann oder bei denen aus anderen Gründen Hinweise auf eine Gefahr für Dritte bestehen, 

ist mithin die Gefährlichkeit nötigenfalls unter Beizug der Kommission genauer abzuklären. Ob 

eine Vollzugsöffnung im Einzelfall bewilligt werden kann, ist aufgrund einer Analyse des konkreten 
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Risikos für eine Flucht oder eine neue Straftat in Berücksichtigung des Zwecks und der konkreten 

Modalitäten der geplanten Öffnung sowie der aktuellen Situation der eingewiesenen Person zu 

entscheiden (Merkblatt der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -

direktoren [KKJPD] zu den Vollzugsöffnungen im Straf- und Massnahmenvollzug vom 29. März 

2012 [nachfolgend Merkblatt KKJPD], Ziff. 5.2). Die Anforderungen an das Verhalten des 

Eingewiesenen im Strafvollzug und die Risiken einer Flucht oder eines Rückfalls definieren sich 

dabei grundsätzlich nach den Massstäben, wie sie bei der bedingten Entlassung nach Art. 86 

StGB gelten (Urteile 6B_1151/2019 vom 21. Januar 2020 E. 1.3.3; 6B_240/2018 vom 23. 

November 2018 E. 2.3; je mit Hinweisen).   

E.1.3.4. Die Nichtbewilligung von Vollzugslockerungen muss sich auf ernsthafte und objektive 

Gründe stützen. Die kantonalen Behörden verfügen im Bereich des Straf- und 

Massnahmenvollzugs über ein weites Ermessen. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde in 

Strafsachen hin nur ein bei Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens 

(Urteile 6B_1151/2019 vom 21. Januar 2020 E. 1.3.5; 6B_240/2018 vom 23. November 2018 E. 

2.3; je mit Hinweisen).   

E.1.3.5. Flucht- und Rückfallgefahr müssen im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Die 

Beurteilung der Fluchtgefahr beinhaltet keine psychiatrische Fragestellung. Die 

Gemeingefährlichkeit ist Rechtsfrage. Psychiatrische und juristische Fragestellungen lassen sich 

aber in der Praxis häufig nicht säuberlich trennen. Denn die psycho-physische Konstitution 

beeinflusst die Flucht- und Rückfallgefahr. Klar ist, dass der forensischen Begutachtung die 

zentrale Aufgabe zukommt, die psychische Verfassung des Betroffenen als wesentliche 

tatsächliche Entscheidgrundlage abzuklären und prognostisch einzuschätzen. Von dieser 

gutachterlichen Beurteilung darf nicht ohne triftige Gründe abgewichen werden (Urteile 

6B_1151/2019 vom 21. Januar 2020 E. 1.3.4; 6B_240/2018 vom 23. November 2018 E. 2.3; 

6B_708/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 3.3, nicht publ. in BGE 142 IV 1; je mit Hinweisen).   

(…) 

E.1.4.1. Unbegründet ist die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz weiche zu Unrecht von 

der gutachterlichen Einschätzung ab und begründe ihren Entscheid unzureichend (Beschwerde S. 

9). Vielmehr übernimmt die Vorinstanz die gutachterliche Beurteilung der Legalprognose 

(mittelgradiges bis hohes Risiko erneuter sexueller bzw. sexuell motivierter Gewaltdelikte, deutlich 

niedrigeres Risiko für nicht sexuell motivierte Gewaltdelikte, niedriges Risiko eines erneuten 

Tötungsdelikts; Entscheid S. 6 und Gutachten von Dr. med. B. vom 12. November 2018 S. 222 f. 

und 238, vorinstanzliche Akten, Ordner 7, Register 4). Indem die Vorinstanz entgegen der 

Expertise die Fluchtgefahr nicht als gering beurteilt, weicht sie nicht in einer psychiatrischen 

Fragestellung von der gutachterlichen Einschätzung ab. Ebenso keine psychiatrische 

Fragestellung ist das Abwägen insbesondere zwischen Legalprognose, Fluchtgefahr sowie Risiko 

und Zweck der Öffnung. Die Vorinstanz hat entgegen dem Dafürhalten des Beschwerdeführers 

rechtsgenügend dargelegt, weshalb sie in diesem Punkt nicht den gutachterlichen Empfehlungen 

folgt und begleitete therapeutische Ausgänge nicht gewährt.(…) 

E.1.4.2. Der Beschwerdeführer unterstreicht, die ihn behandelnden Personen würden begleitete 

therapeutische Ausgänge befürworten. (…)   

Die KoFako empfahl in ihrer Sitzung vom 8. April 2019 (wie bereits in ihrer Sitzung vom 6. 

Februar 2017), von Vollzugsöffnungen inklusive begleiteter therapeutischer Ausgänge 

abzusehen. Im Zusammenhang mit der ihr unterbreiteten Frage zur Gemeingefährlichkeit hielt sie 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_577%2F2020+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1
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im Wesentlichen Folgendes fest. Seit Kindheit oder Jugend bestehe beim Beschwerdeführer eine 

Persönlichkeitsstörung und ein regelmässiger Substanzmissbrauch. Zudem lägen Hinweise auf 

eine chronifizierte Vergewaltigungsdisposition und eine Dominanzproblematik vor. Der 

Beschwerdeführer besitze keine vertiefte und nachhaltige Einsicht in die kombinierte 

Persönlichkeitsstörung sowie in seine deliktfördernden Ansichten und Einstellungen. 

Deliktprotektive Sozialkompetenzen seien nicht erkennbar. Im Alltag der Justizvollzugsanstalt 

Pöschwies sei er hingegen gut organisiert und strukturiert. Eine vertiefte Deliktsbearbeitung und 

ein tragfähiges Risikomanagement hätten nicht erarbeitet werden können. Wie im 

Behandlungsbericht des Amts für Justizvollzug, Psychiatrisch-Psychologischer Dienst, vom 4. 

Dezember 2018 festgehalten, sei der Beschwerdeführer durch primär kognitive Ansätze nicht 

weiter substanziell psychotherapeutisch beeinflussbar. Deshalb empfehle die Fachkommission 

erneut, die Massnahme wegen Aussichtslosigkeit aufzuheben und dem zuständigen Gericht 

Antrag auf Anordnung der Verwahrung zu stellen. Tiefgreifende, deliktpräventive Fortschritte, 

welche die ungünstige Legalprognose massgebend verbessern würden, lägen keine vor. Seit der 

letzten Beurteilung vom 6. Februar 2017 sei eine Stagnation der deliktorientierten 

psychotherapeutischen Behandlung festzustellen. Infolge des nicht absehbaren Endes der 

stationären Massnahme bzw. einer allfälligen Verwahrung bestehe eine erhöhte Fluchtgefahr. Aus 

diesem Grund sei von der Gewährung von Vollzugsöffnungen inklusive begleiteter 

therapeutischer Ausgänge abzusehen. Voraussetzung für die Gewährung von ersten 

Vollzugsöffnungen wäre das Vorliegen von legalprognostisch wesentlichen Fortschritten in der 

Therapie. Davon könne zurzeit nicht ausgegangen werden (Beurteilung der KoFako vom 8. April 

2019; vorinstanzliche Akten, Ordner 7, Register 4).  

Die ihr vom AJUV unterbreitete Frage der Gemeingefährlichkeit beurteilt die beigezogene KoFako 

mithin dahingehend, dass sie anders als die Vollzugsbehörde begleitete therapeutische Ausgänge 

nicht empfiehlt. Indem der Beschwerdeführer diesen Umstand hervorhebt, wonach die 

Vollzugsverantwortlichen in ihrer Beurteilung (zunächst) von der Einschätzung der aufgrund einer 

Unsicherheit begrüssten Fachkommission (vgl. Art. 75a Abs. 1 lit. b StGB) abweichen, vermag er 

eine pflichtwidrige Ermessensausübung der Vorinstanz nicht aufzuzeigen.  

E.1.4.3. Laut Vollzugskoordinationssitzung vom 9. Januar 2019 stellten begleitete therapeutische 

Ausgänge eine Intervention im Rahmen der therapeutischen Massnahme dar. Es gehe darum zu 

sehen, ob der Beschwerdeführer auch in der Praxis versuche, wie in der Therapie auszuweichen 

(vorinstanzliche Akten, Ordner 7, Register 7). Der Beschwerdeführer argumentiert, aufgrund der 

verweigerten Ausgänge würden jegliche Fortschritte in Richtung Freiheit blockiert.   

Damit vermag der Beschwerdeführer für seinen Standpunkt nichts zu gewinnen. Ausgang und 

Urlaub dienen dem Vollzugsziel der künftigen Straffreiheit (vgl. Art. 75 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 

84 Abs. 6 StGB ist dem Gefangenen zur Pflege der Beziehungen zur Aussenwelt, zur 

Vorbereitung seiner Entlassung oder aus besonderen Gründen in angemessenem Umfang Urlaub 

zu gewähren, soweit sein Verhalten im Strafvollzug dem nicht entgegensteht und keine Gefahr 

besteht, dass er flieht oder weitere Straftaten begeht. Die Botschaft nennt als Grundformen des 

Gefangenenurlaubs den Urlaub zur Pflege der Beziehungen zur Aussenwelt, den Urlaub zur 

Vorbereitung der Entlassung sowie den Urlaub aus besonderen Gründen, namentlich zur 

Verrichtung unaufschiebbarer persönlicher, existenzerhaltender oder rechtlicher Angelegenheiten, 

für welche die Anwesenheit des Eingewiesenen ausserhalb der Anstalt unerlässlich ist (Botschaft 

vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches, BBl 1999 2119 

Ziff. 214.201; vgl. auch das Merkblatt KKJPD, a.a.O., Ziff. 2.2). "Humanitäre Ausgänge" als solche 

kennen weder das Bundes- noch das Konkordatsrecht (BENJAMIN BRÄGGER, 
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Vollzugslockerungen und Beurlaubungen bei sog. gemeingefährlichen Tätern, in: Schweizerische 

Zeitschrift für Kriminologie, 1/2014, S. 58). Urlaub darf nur in der gesetzlich bestimmten Form 

bewilligt werden. Entsprechend unterliegen "Ausgänge" den Voraussetzungen von Art. 84 Abs. 6 

StGB (Urteil 6B_619/2015 vom 18. Dezember 2015 E. 2.4).  

Soweit der Beschwerdeführer in den Ausgängen mögliche positive Momente für die Therapie 

sieht, ist ihm grundsätzlich beizupflichten. Hingegen dürfen Rückfall- und Fluchtgefahr nicht 

ausgeklammert werden. Das Vollzugsziel der Resozialisierung steht mithin mit dem 

Sicherungsprinzip in einem Spannungsverhältnis. Die Vorinstanz verweist auf die erste Instanz 

und die Ausführungen der KoFako vom 8. April 2019 und übernimmt deren Einschätzung. Danach 

besteht eine erhöhte Fluchtgefahr. Weiter ist von einem mittelgradigen bis hohen Risiko im 

Bereich schwerer Delinquenz und hochwertiger Rechtsgüter auszugehen. Es ist deshalb nicht zu 

beanstanden, wenn die Vorinstanz die Interessen des Beschwerdeführers an den begleiteten 

therapeutischen Ausgängen weniger schwer gewichtet als das öffentliche Interesse an der 

Verhinderung von Sexualstraftaten und Gewaltdelikten. Zudem kann dem Beschwerdeführer trotz 

rund 15-jährigem Massnahmenvollzug laut Einschätzung der KoFako vom 8. April 2019 eine nur 

eingeschränkte, oberflächliche Therapiebereitschaft zugebilligt werden Die Therapiearbeit liegt 

aber nicht im Belieben des Insassen (Urteil 6B_866/2017 vom 11. Oktober 2017 E. 1.4.3). Hat der 

Gefangene im Rahmen des Vollzugs von Freiheitsstrafen bei den Sozialisierungsbemühungen 

und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken (Art. 75 Abs. 4 StGB), gilt dies auch für den 

Eingewiesenen im Vollzug einer Massnahme. Indem die Vorinstanz im Ergebnis die 

Verweigerung von Ausgängen als verhältnismässig einstuft, über- oder unterschreitet respektive 

missbraucht sie ihr Ermessen nicht. Der vorinstanzliche Entscheid verletzt weder Bundes- noch 

Konventionsrecht.  

 

 


